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  Versichern • Bausparen

Allgemeine Versicherungsbedingungen
zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (A VB)

- Stand 1. Januar 2008 -

I. Der Versicherungsschutz (§§ 1 - 4)

§ 1 Gegenstand der Versicherung

I. Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versiche-
rungsschutz (Deckung) für den Fall, dass er wegen eines bei der Aus-
übung beruflicher Tätigkeit - von ihm selbst oder einer Person, für die
er einzutreten hat - begangenen Verstoßes von einem anderen auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird.

Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschä-
den (Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesund-
heit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben,
Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich aus
solchen - von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er
einzutreten hat, verursachten - Schäden herleiten. Als Sachen gelten
insbesondere auch Geld und geldwerte Zeichen.

II. 1. Es sind jedoch - zu b) mit der in § 3 II Nr. 2 und 3 vorgesehe-
nen beschränkten Beteiligung des Versicherers - in die Versicherung
einbezogen Ansprüche wegen unmittelbarer oder mittelbarer Sach-
schäden

a) an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Betracht kom-
menden Schriftstücken,

b) an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt der versicher-
ten Betätigung des Versicherungsnehmers bilden.

2. Ausgeschlossen von der Einbeziehung zu 1 a) und 1 b) sind An-
sprüche wegen Sachschäden, die entstehen durch Abhandenkom-
men von Geld, geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren
und in blanko indossierten Orderpapieren; das Abhandenkommen von
Wechseln fällt nicht unter diese Ausschlussbestimmung.

Ferner sind von der Einbeziehung zu 1 b) ausgeschlossen Ansprüche
wegen Sachschäden, die entstehen aus Anlass der Ausübung techni-
scher Berufstätigkeit oder der Verwaltung von Grundstücken oder der
Führung wirtschaftlicher Betriebe.

III. Falls eine juristische Person für sich selbst Versicherung nimmt,
so besteht der Versicherungsschutz hinsichtlich der ihren Organen
und Angestellten zur Last fallenden Verstöße, soweit sie diese ge-
setzlich zu vertreten hat, und zwar mit der Maßgabe, dass in der Per-
son des Verstoßenden gegebene subjektive Umstände, durch welche
der Versicherungsschutz beeinflusst wird (vgl. z. B. § 4 Nr. 5, 6), als
bei der Versicherungsnehmerin selbst vorliegend gelten.

§ 2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung

1. Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom Beginn des
Versicherungsschutzes ab (§ 3) bis zum Ablauf des Vertrags vorkom-
menden Verstöße.

2. Die Rückwärtsversicherung bietet, soweit besonders vereinbart,
Deckung gegen in der Vergangenheit vorgekommene Verstöße, wel-
che dem Versicherungsnehmer  bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung nicht bekannt geworden sind. Bei Antragstellung ist die zu versi-
chernde Zeit nach Anfang- und Endpunkt zu bezeichnen.

Als bekannter Verstoß gilt ein Vorkommnis, wenn es vom Versiche-
rungsnehmer als - wenn auch nur möglicherweise - objektiv fehlsam
erkannt oder ihm, wenn auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet

worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder erhoben noch
angedroht noch befürchtet worden sind.

3. Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung gestiftet, so gilt
im Zweifel der Verstoß als an dem Tag begangen, an welchem die
versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen,
um den Eintritt des Schadens abzuwenden.

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes

I. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten
oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit zahlt. Der in
Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe
zu entrichten hat.

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Zugang des
Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht
zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des
Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Bei-
trags aufmerksam gemacht hat.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten,
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht
zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Ist der Beitrag zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht
bezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei.

Wird der erste Beitrag erst nach dem als Beginn der Versicherung
festgesetzten Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber ohne Verzug be-
zahlt, so beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeit-
punkt.

II. 1. Der Versicherungsschutz umfasst sowohl die Abwehr unbegrün-
deter als auch die Befriedigung begründeter Schadenersatzansprü-
che.

2. Die Versicherungssumme - bei den Sachschäden im Sinne des § 1
II 1 b) jedoch nur ein Viertel - stellt den Höchstbetrag der dem Ver-
sicherer - abgesehen vom Kostenpunkt (s. Ziff. 7) - in jedem einzel-
nen Schadenfall obliegenden Leistung dar, und zwar mit der Maß-
gabe, dass nur eine einmalige Leistung der Versicherungssumme
infrage kommt,

a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf
welche sich der Versicherungsschutz erstreckt,
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b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden einheitli-
chen Schadens,

c) bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt mehrfa-
ches, auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes
Tun oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die
betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.

3. Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Schadenereignis eine
Selbstbeteiligung von 10 Prozent der Haftpflichtsumme, maximal
500 Euro, zu tragen.

4. Der Haftpflichtanspruch ist in Ansehung eines solchen Betrags nicht
gedeckt, der gleichkommt der Höhe der eigenen Gebühren des Ver-
sicherungsnehmers in derjenigen Sache, bei deren Behandlung der
Verstoß erfolgt ist. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Ge-
bühren von dem Haftpflichtanspruch ergriffen werden oder nicht.
Auch im letzteren Fall sind sie im Verhältnis zum Versicherer vorweg
an der Haftpflichtsumme zu kürzen.

Bei Prozessen gilt jede Instanz als besondere Sache. Bei Vermö-
gensverwaltungen, Vormundschaften oder sonstigen Sachen, die
sich als Gesamtheit von Einzelangelegenheiten darstellen, tritt, wenn
nicht der Verstoß den Verlust der ganzen Vermögensmasse zur Folge
hat, nur eine im Verhältnis vom Verlust zur Vermögensmasse ste-
hende oder sonst den Umständen oder der Billigkeit entsprechende
Kürzung ein.

5. Es ist - auch abgesehen von dem Fall der Versicherung des eigenen
Risikos (§ 6 Ziff. 4. Abs. 2) - ohne Zustimmung des Versicherers
nicht zulässig, dass der Versicherungsnehmer Abmachungen trifft
oder Maßnahmen geschehen lässt, die darauf hinauslaufen, dass ihm
seine Selbstbeteiligung erlassen, gekürzt oder ganz oder teilweise
wieder zugeführt wird. Widrigenfalls mindert sich die Haftpflicht-
summe um den entsprechenden Betrag.

6. An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwendung
der zwangsweisen Beitreibung der Haftpflichtsumme zu leisten ist,
beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfang wie an der Er-
satzleistung.

7. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig
gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch betreffenden Haft-
pflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit
Zustimmung des Versicherers vom Versicherungsnehmer betriebe-
nen negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention gehen voll
zulasten des Versicherers. Es gilt dabei aber Folgendes:

a) Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungssumme, so
trägt der Versicherer die Gebühren und Pauschsätze nur nach
der der Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse. Bei
den nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen tritt eine
verhältnismäßige Verteilung auf Versicherer und Versicherungs-
nehmer ein.

b) Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag des Mindest-
selbstbehalts, so treffen den Versicherer keine Kosten.

c) Bei erhöhtem Mindestselbstbehalt hat der Versicherungsnehmer
vorweg die Kosten nach dem Streitwert  des erhöhten Mindest-
selbstbehalts allein zu tragen, die Mehrkosten bezüglich des
übersteigenden Betrags (bis zum Streitwert von erhöhtem Min-
destselbstbehalt zuzüglich Versicherungssumme) trägt der Versi-
cherer. Bezüglich der nicht durch Pauschsätze abzugeltenden
Auslagen findet die Bestimmung zu a) Satz 2 Anwendung.

8. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem
Widerstand des Versicherungsnehmers scheitert oder falls der Ver-
sicherer seinen vertragsmäßigen Anteil zur Befriedigung des Ge-
schädigten zur Verfügung stellt, so hat der Versicherer für den von
der Weigerung bzw. der Verfügungstellung an entstehenden Mehr-
aufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

§ 4 Ausschlüsse

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf die Haftpflichtan-
sprüche:

1. a) welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht wer-
den; dies gilt auch im Falle eines inländischen Vollstre-
ckungsurteils (§ 722 ZPO);

b) wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen
Rechts mit Ausnahme der Verletzung oder Nichtbeachtung
des Rechts der Mitgliedstaaten der EU und des EU-
Rechts;

c) wegen einer im Ausland vorgenommenen Tätigkeit;

2. soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den
Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;

3. aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; aus der
entgeltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung oder Empfehlung von
Geld-, Grundstücks- und anderen wirtschaftlichen Geschäften;

4. wegen Schäden,

a) welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Ver-
stöße beim Zahlungsakt, durch Veruntreuung des Personals des
Versicherten entstehen;

b) welche aus bankmäßigem Betrieb und bankmäßiger Tätigkeit
(Scheck-, Wechsel-, Giro-, Depositen-, Kontokorrent-, Devisen-
Verkehr, Akkreditiv-Geschäfte usw.) entstehen;

c) die in Einbußen bei Darlehen und Krediten bestehen, welche das
Rechtssubjekt erleidet, bei dem der Versicherungsnehmer als
Beamter oder sonst angestellt ist oder zu dem er im Verhältnis
eines Vorstehers oder eines Mitglieds eines Vorstands-, Ver-
waltungs- oder Aufsichtskollegiums steht. Dies gilt nicht, soweit
die Einbußen verursacht sind durch Verstöße bei der Rechtsver-
folgung;

5. wegen Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen von Ge-
setz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Machtgebers (Be-
rechtigten) oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung;

6. von Angehörigen des Versicherungsnehmers sowie von Personen,
welche mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, es sei denn - was
die Ansprüche von Angehörigen und in häuslicher Gemeinschaft
Lebenden anlangt -, dass es sich um Ansprüche eines Mündels ge-
gen seinen Vormund handelt.

Als Angehörige gelten:

a) der Ehepartner,

b) der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer
Staaten,

c) wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie oder im
zweiten Grade der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist.

Schadenersatzansprüche von juristischen Personen, wenn die Majo-
rität der Anteile und von sonstigen Gesellschaften, wenn ein Anteil
dem Versicherungsnehmer oder Angehörigen des Versicherungs-
nehmers oder Versicherten gehört, sind von der Versicherung
gleichfalls ausgeschlossen;

7. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vorstands-
oder Aufsichtsratsmitglied privater Unternehmungen, Vereine, Ver-
bände und als Syndikus;

8. aus § 69 Abgabenordnung.

II. Der Versicherungsfall (§§ 5 und 6)

§ 5

1. Versicherungsfall

Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrags ist der Verstoß, der Haft-
pflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge haben
könnte.
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2. Schadenanzeige

Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (§ 11) unverzüglich,
spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich anzuzeigen.

Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein
Mahnbescheid erlassen, so hat der Versicherungsnehmer dem Versi-
cherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versi-
cherungsfall selbst bereits angezeigt hat.

Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige innerhalb einer Wo-
che nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet.

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich gel-
tend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich
der Streit verkündet, so hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu
erstatten. Das Gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen
Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens.

Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen gewahrt. Für
die Erben des Versicherungsnehmers tritt an Stelle der Wochenfrist
jeweils eine Frist von einem Monat.

3. Weitere Behandlung des Schadenfalls

a) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der
Weisungen des Versicherers (insbesondere auch hinsichtlich der
Auswahl des Prozessbevollmächtigten) nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu
tun, was zur Klarstellung des Schadenfalls dient, sofern ihm dabei
nichts Unbilliges zugemutet wird. Er hat den Versicherer bei der
Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermittlung und
-regulierung zu unterstützen, ihm ausführliche und wahrheitsge-
mäße Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, welche
auf den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach An-
sicht des Versicherers für die Beurteilung des Schadenfalls er-
heblichen Schriftstücke einzusenden.

Den aus Anlass eines Schadenfalls erforderlichen Schriftwechsel
hat der Versicherungsnehmer unentgeltlich zu führen.

b) Eine Streitverkündung seitens des Versicherungsnehmers an den
Versicherer ist nicht erforderlich; die Kosten einer solchen werden
vom Versicherer nicht ersetzt.

c) Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder
Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden Erklä-
rungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

4. Zahlung des Versicherers

Steht fest, was der Versicherer zu leisten hat, so sind die fälligen
Beträge spätestens innerhalb einer Woche, die Renten an den Fällig-
keitsterminen  zu bezahlen. Der Versicherer kann jedoch verlangen,
dass der Versicherungsnehmer seinen Schadenanteil an eine vom
Versicherer bestimmte Stelle abführt und die Quittung darüber dem
Versicherer einsendet. Die einwöchige Frist läuft in diesem Fall vom
Eingang der Quittung.

Bei außergerichtlicher Erledigung des Versicherungsfalls soll, wenn
möglich, die schriftliche Erklärung des Anspruchserhebenden, dass
er für seine Ansprüche befriedigt sei, beigebracht werden; der Versi-
cherer kann Beglaubigung der Unterschrift des Ansprucherhebenden
verlangen.

§ 6 Rechtsverlust

1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus dem
Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu
erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen.
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung nicht auf Vor-
satz beruhte.

2. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz.

Der Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer
nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder

Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegen-
den Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt.

3. Hat der Versicherungsnehmer seine Obliegenheiten nach § 5 Ziff. 3
dadurch verletzt, dass er den Versicherer über erhebliche Umstände
wissentlich täuschte oder zu täuschen versuchte, so verliert er alle
Ansprüche aus dem betreffenden Versicherungsfall. Weitergehende
gesetzliche Rechtsfolgen solcher Täuschungen bleiben bestehen.

4. Der Versicherungsnehmer hat, wenn er das versicherte Risiko
auch anderweitig versichert, dem Versicherer innerhalb eines Monats
Anzeige hiervon zu erstatten, andernfalls verliert er seinen Versi-
cherungsanspruch hinsichtlich aller Verstöße, auf welche die Mehr-
fachversicherung sich erstreckt. Deckt die anderweitige Versicherung
den Versicherungsnehmer nicht bis zu dem Umfang wie diejenige des
Versicherers, so tritt Letzterer im Versicherungsfall für die Differenz
ein.

Wenn der Versicherungsnehmer das Eigenrisiko (§ 3 II Ziff. 5) ander-
weitig versichert, so hat er wegen der von da an vorkommenden Ver-
stöße keinen Versicherungsanspruch.

III. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7 - 11)

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtreten des V ersi-
cherungsanspruchs, Rückgriffsansprüche

1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen an-
dere Personen als den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, finden
alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsneh-
mers getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinnge-
mäße Anwendung. Die Ausübung der Rechte aus dem Versiche-
rungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu; die-
ser bleibt neben dem Versicherten für die Erfüllung der Obliegenhei-
ten verantwortlich.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst sowie seiner Ange-
hörigen gegen den Versicherten sind, soweit nichts anderes verein-
bart ist, von der Versicherung ausgeschlossen.

3. Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststel-
lung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist
zulässig.

4. Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen Dritte,
ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf Rückgabe hinter-
legter und auf Rückerstattung bezahlter Beträge sowie auf Abtretung
gemäß § 255 BGB gehen in Höhe der vom Versicherer geleisteten
Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Der
Versicherer kann die Ausstellung einer Abtretungsurkunde verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch gemäß Absatz 1
oder ein zu dessen Sicherung dienendes Recht verzichtet, so bleibt
der Versicherer nur insoweit verpflichtet, als der Versicherungsnehmer
beweist, dass die Verfolgung des Anspruchs ergebnislos geblieben
wäre.

§ 8 Beitragszahlung, Beitragsregulierung, Beitragsrü cker-
stattung

I. 1. Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt
fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt
erfolgt.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
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Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen
Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
die Rechtsfolgen angibt, die nach § 8 I Ziff. 2 und 3 mit dem Frist-
ablauf verbunden sind.

2. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsauffor-
derung nach § 8 I Ziff.1 darauf hingewiesen wurde.

3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach § 8 I Ziff. 1 darauf hin-
gewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch
kein Versicherungsschutz.

4. Dem Versicherungsnehmer steht das Recht, gegen Beitragsschuld
mit einem Versicherungsanspruch aus diesem Versicherungsvertrag
aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben, erst dann
zu, wenn der Versicherungsanspruch vom Versicherer anerkannt
oder rechtskräftig festgestellt worden ist.

II. 1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer Auf-
forderung des Versicherers, welche auch durch einen der Beitrags-
rechnung beigefügten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber zu
machen, ob  und welche Änderung in dem versicherten Risiko gegen-
über den zum Zwecke der Beitragsbemessung gemachten Angaben
eingetreten ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats nach
Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Erfordern des Versicherers
sind die Angaben durch die Geschäftsbücher oder sonstige Belege
nachzuweisen. Unterlassungen oder unrichtige Angaben zum Nach-
teil des Versicherers berechtigen diesen, unbeschadet weitergehen-
der Rechte, eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgesetzten
Beitragsunterschieds vom Versicherungsnehmer zu erheben, sofern
letzterer nicht beweist, dass die Unterlassungen oder unrichtigen
Angaben ohne ein von ihm zu vertretendes Verschulden gemacht
worden sind.

2. Aufgrund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen
wird der Beitrag entsprechend dem Zeitpunkt der Veränderung rich-
tig gestellt, jedoch darf er nicht geringer werden als der in dem zur
Zeit des Versicherungsabschlusses gültigen Tarif des Versicherers
festgesetzte Mindestbeitrag. Beim Fortfall eines Risikos wird der et-
waige Minderbeitrag vom Eingang der Anzeige ab berechnet.

3. Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige recht-
zeitig zu erstatten, so kann der Versicherer für die Zeit, für welche die
Angaben zu machen waren, anstelle der Beitragsregulierung (siehe II
Ziff. 1) als nachzuzahlenden Beitrag einen Betrag in Höhe des für
diese Zeit bereits bezahlten Beitrags verlangen. Werden die Anga-
ben nachträglich, aber noch innerhalb zweier Monate nach Empfang
der Aufforderung zur Nachzahlung gemacht, so ist der Versicherer
verpflichtet, den etwa zu viel bezahlten Betrag des Beitrags zurück-
zuerstatten.

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versicherungen
mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre Anwendung.

III. 1. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit
oder wird es nach Beginn der Versicherung rückwirkend aufgehoben
oder ist es von Anfang an nichtig, so gebührt dem Versicherer Beitrag
oder Geschäftsgebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen (z. B. §§ 39 und 80 VVG).

Endet das Versicherungsverhältnis infolge Kündigung im Schadenfall
(§ 9 II), so gebührt dem Versicherer der Teil des Beitrags, welcher
der abgelaufenen Versicherungszeit entspricht.

2. War der Beitrag auf mehrere Jahre vorausbezahlt, so ist der Be-
rechnung des dem Versicherer zustehenden Betrages der Beitrag
zugrunde zu legen, bei Vorauszahlung auf die Zeit, für welche dem
Versicherer nach Ziffer 1 der Beitrag gebührt, zu zahlen gewesen
wäre.

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung

I. Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein  fest-
gesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese mindestens ein Jahr, so
bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlänge-
rung des Vertrags jeweils um ein Jahr. Die Kündigung ist rechtswirk-
sam, wenn sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf des
Vertrags schriftlich erklärt wird; sie soll durch eingeschriebenen Brief
erfolgen.

II. 1. Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines Versiche-
rungsfalls gekündigt werden, wenn eine Zahlung aufgrund eines Ver-
sicherungsfalls geleistet oder der Haftpflichtanspruch rechtshängig
geworden ist oder der Versicherungsnehmer mit einem von ihm
geltend gemachten Versicherungsanspruch rechtskräftig abgewiesen
ist. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzu-
halten. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung oder
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

2. Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht spätestens einen
Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der Rechtsstreit durch Klage-
zurücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt oder das Urteil
rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird.

3. Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als drei
Jahren eingegangen ist, kann zum Ende des dritten Jahres oder jedes
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mona-
ten gekündigt werden.

III. 1. In den Fällen des § 6 Z i f f .  2 und 3 kann der Versicherer
den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegen-
heitsverletzung kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-
verletzung nicht auf Vorsatz beruhte.

2. Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz ins Ausland, so
ist der Versicherer berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kündigen.

IV. Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig erklärt, wenn sie innerhalb
der jeweils vorgeschriebenen Frist zugegangen ist.

V. Wenn versicherte Risiken vollständig und dauernd in Wegfall kom-
men, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Als Risi-
kowegfall gilt auch, wenn e ine zur Berufsausübung des Versiche-
rungsnehmers erforderliche amtliche Zulassung aufgehoben wird.

Kommt der Hauptberuf in Wegfall, so gilt für die Beitragsbemessung
von dem Zeitpunkt des Wegfalls an ein bisheriger Nebenberuf als
Hauptberuf.

§ 10 Zuständiges Gericht

1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person,
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig
ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlas-
sung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnergesellschaft ist.

3. Wurden der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt außerhalb
Deutschlands verlegt oder sind sie im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.
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§ 11 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderu ngen

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sol-
len an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Geschäftsstelle gerichtet werden.

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die

dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung
des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer
Namensänderung des Versicherungsnehmers.

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

I. Versichert ist

- im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haft-
pflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB) - die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers in seiner Eigenschaft als
Richter, Beamter, Angestellter oder Arbeiter des öffentlichen Diensts
sowie als Angehöriger der Bundeswehr (ausgenommen Wehrpflich-
tige) oder der Bundespolizei.

Die Versicherung umfasst

1. Ansprüche geschädigter Dritter wegen Vermögensschäden gegen
den Versicherungsnehmer,

2. Rückgriffsansprüche wegen Vermögensschäden, die der Dienst-
herr einem Dritten zu ersetzen hatte, sowie

3. Ansprüche des Dienstherrn wegen ihm unmittelbar zugefügter
Vermögensschäden.

II. Mitversichert sind

1. Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschäden, für die der Versi-
cherungsnehmer aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
öffentlich-rechtlichen Inhalts einzustehen hat;

2. Haftpflichtansprüche aus Nebenämtern und Nebenbeschäftigun-
gen, soweit sie dienstlich angeordnet sind.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) - Stand 1. Januar 2008 -

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt,
ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht gezahlt, so ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen
Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die
Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristab-
lauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Bei-
träge jeweils getrennt anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der
Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet.

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann
mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versi-
cherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die
Kündigung wird unwirksam,  wenn der Versicherungsnehmer innerhalb
eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Frist-
ablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung
(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ab-
lauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Ver-
sicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeit-
raum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird
das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt aufgrund des § 19 Abs.
2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirk-
samwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der
Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versi-
cherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der
für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 80 Fehlendes versichertes Interesse
(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versiche-
rung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer Ver-
sicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt be-
antragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt hat.

(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes  Interesse
in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.


